
 

 

Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung 
 

Vom XX.XX.2025 
 
 

Die Stadt Fürth erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.) 

und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch §§ 12 

und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBL 2024, 605 ff. und 619 ff.) und 
durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) folgende Satzung: 

 
§ 1 

Die Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung – StellS) vom 

10.10.2025 (INFÜ Nr. 19 vom 22.10.2025) wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 2 

Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen und Abstellplätzen 

 
(1) 1Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten 

ist, sind Stellplätze und Abstellplätze herzustellen. 2Bei der Änderung oder 

Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze und Abstellplätze herzustellen, 

wenn zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 3Ausgenommen sind, 

wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Nutzungsänderungen, der Ausbau von 

Dachgeschossen, der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Wohngebäude 

und die Aufstockung von Wohngebäuden. 

 
 

§ 3 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 


